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§ 6 BauVOLuFw § 6
 BauVOLuFw - Bauarbeiterschutzverordnung – BauVOLuFw

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Arbeitsplätze und die Zugänge zu diesen sowie sonstige Verkehrswege im Bereich der Baustelle sind

ordnungsgemäß anzulegen und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Arbeitsplätze und Verkehrswege

sind von Hindernissen und Abfällen freizuhalten. Sie müssen gegen herabfallende Gegenstände geschützt sein.

Lagerungen sind nur so weit zulässig, als dadurch der für die Ausführung der Arbeiten unter Bedachtnahme auf die

Grundsätze der Ergonomie erforderliche Raum und die für den Verkehr erforderliche Breite der Verkehrswege nicht

beeinträchtigt werden.

(2) Stand8ächen sind unter Berücksichtigung der Art der auszuführenden Arbeiten ausreichend groß und tragsicher zu

gestalten. Bei vereisten Stand- und Verkehrs8ächen müssen geeignete Vorkehrungen getro9en werden, durch die eine

Gefährdung der ArbeitnehmerInnen verhindert wird.

(3) Bauarbeiten dürfen nur dann an Stellen, die übereinander liegen, gleichzeitig ausgeführt werden, wenn die unten

liegenden Arbeitsplätze und Verkehrswege gegen herabfallende, abgleitende oder abrollende Gegenstände oder

Massen geschützt sind.

(4) Lotrechte Bewehrungsstäbe müssen an ihrem oberen Ende bügelförmig, z. B. mit Haken, ausgebildet sein. Ist aus

arbeitstechnischen Gründen, wie bei Säulen mit engem Eisenabstand, diese bügelförmige Ausbildung nicht möglich, so

sind geeignete Maßnahmen, wie Abdecken oder Umbiegen dieser Bewehrungsstäbe, zu treffen.

(5) Während der in die Dunkelheit fallenden -Arbeitsstunden oder bei nicht ausreichender natürlicher Belichtung

müssen Arbeitsplätze und Verkehrswege ausreichend beleuchtet sein.

(6) Es ist dafür zu sorgen, dass alle Arbeitsplätze bei Gefahr schnell und sicher verlassen werden können. Fluchtwege

und Ausgänge müssen in ausreichender Anzahl und in geeigneter Anordnung und Größe vorhanden sein. Fluchtwege

und Notausgänge sind erforderlichenfalls entsprechend zu kennzeichnen.

(7) Zum Erreichen von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen und zur Durchführung von Arbeiten an diesen Plätzen

müssen geeignete Einrichtungen verwendet werden, wie Arbeitskörbe, Hubarbeitsbühnen, mechanische Leitern oder

Anlegeleitern. Zugangs- und Positionierungsverfahren unter Zuhilfenahme von Seilen dürfen nur angewendet werden,

wenn die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ergeben hat, dass die Arbeit sicher durchgeführt werden kann und

die Verwendung anderer Einrichtungen im Sinne des ersten Satzes nicht gerechtfertigt ist. Unter Berücksichtigung der

Ergebnisse der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und insbesondere nach Maßgabe der Dauer der Arbeiten und

der ergonomischen Beanspruchungen ist ein Arbeitssitz mit angemessenem Zubehör zur Verfügung zu stellen.

(8) Bei Zugangs- und Positionierungsverfahren unter Zuhilfenahme von Seilen müssen folgende Bedingungen erfüllt

sein:
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1. Das System muss mindestens zwei getrennt voneinander befestigte Seile umfassen, wobei eines als Zugangs-,

Absenk- und Haltemittel (Arbeitsseil) und das andere als Sicherungsmittel (Sicherungsseil) dient. Wenn die

Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ergibt, dass die Verwendung eines zweiten Seils wegen

außergewöhnlicher Umstände eine größere Gefährdung bei den Arbeiten bewirken würde, ist abweichend davon

die Verwendung eines einzigen Seils zulässig, sofern geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der

ArbeitnehmerInnen getroffen worden sind.

2. Zur Sicherung der ArbeitnehmerInnen müssen geeignete Sicherheitsgeschirre verwendet werden. Diese -

Sicherheitsgeschirre müssen mit dem Sicherungsseil oder auf Grund der gemäß Z 1, zweiter Satz getro9enen

Maßnahmen mit einer anderen Einrichtung, die einen Absturz verhindert, wie einem Höhensicherungsgerät,

verbunden sein.

3. Das Arbeitsseil muss mit sicheren Mitteln für das Aufseilen und Abseilen ausgerüstet sein; es muss ein

selbstsicherndes System umfassen, das in den Fällen, in denen der Anwender die Kontrolle über seine

Bewegungen verliert, einen Absturz verhindert. Das Sicherungsseil ist mit einer bewegungssynchron mitlaufenden

beweglichen Absturzsicherung auszurüsten. Wenn die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren dies rechtfertigt,

ist es zulässig, die mit dem Sicherungsseil verbundene bewegliche Absturzsicherung nicht bewegungssynchron

auszuführen.

4. Arbeitssitze, die dazu bestimmt sind, auch entlang von Wänden bewegt zu werden, müssen so gestaltet sein, dass

ein gefahrloses Bewegen möglich ist und Quetschstellen für die Beine vermieden werden.

5. Werkzeug und anderes Zubehör, das von den ArbeitnehmerInnen benutzt werden soll, sind am

Sicherheitsgeschirr oder am Sitz oder unter Rückgriff auf andere angemessene Mittel zu befestigen.

6. Durch sorgfältige Planung und Überwachung der Arbeiten durch den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin oder seiner

fachkundigen Vertreterin/seinen fachkundigen Vertreter (Aufsichtspersonen) ist sicher zu stellen, dass

ArbeitnehmerInnen bei Bedarf unmittelbar Hilfe geleistet werden kann.

7. Die betre9enden ArbeitnehmerInnen sind in den vorgesehenen Arbeitsverfahren, insbesondere in Bezug auf die

umsetzbaren Rettungsverfahren, besonders zu unterweisen.
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